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Satzung  

der Stadt Blieskastel 

über die Festsetzung von Beitrags- und Gebührensätzen für die 
öffentliche Abwasseranlage der Stadt Blieskastel 

Abwasserbeitrags- und gebührensatzung - 
AwBGSS - 

 

Aufgrund des § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14.10.1998 (Amtsblatt S. 1030), des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29.05.1998 (Amtsblatt S. 691) und der Satzung über die Erhebung von Abgaben für 
die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und über die Abwälzung der 
Abwasserabgabe in der Fassung vom 09.12.1999 hat der Stadtrat am 20.12.2001 
folgende Satzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
Beiträge 

(1) Der Kanalbaubeitrag beträgt 4,29 €/qm, der durch Anwendung des § 3 
Abgabensatzung Abwasserbeseitigung ermittelnden modifizierten 
Grundstücksfläche (§ 4 Abgabensatzung Abwasserbeseitigung). 

(2) Darf nur Regenwasser in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden, 
wird ein Teilanschlussbetrag von 30 v.H. des vollen Beitrages erhoben. 

(3) Der Teilanschlussbetrag beträgt 70 v.H. des vollen Betrages, soweit nur 
Schmutzwasser in die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet 
werden darf. 

(4) Darf Schmutz- und Regenwasser nur nach Vorklärung der Abwässer auf den 
Grundstücken eingeleitet werden, wird ein Teilanschlussbeitrag von 50 v.H. des 
vollen Beitrages erhoben. 

 
 

§ 2 
Gebühren 

(1) Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 
ab 01.01.2000 4,39 DM 
ab 01.01.2001 4,65 DM 
ab 01.01.2002 2,44 € 
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(2) Die Niederschlagswassergebühr beträgt jährlich je m³ gebührenpflichtiger Fläche 
gem. § 13 Abs. 1 Abgabensatzung Abwasserbeseitigung 

ab 01.01.2000 0,86 DM 
ab 01.01.2001 0,94 DM 
ab 01.01.2002 0,50 € 

 
 

§ 3 
Abgabenmaßstab und Abgabensatz für 

Kleineinleitungen 

Die Abgabe beträgt 48,32 € je Einwohner im Sinne des § 24 Abs. 1 der 
Abgabensatzung. 

 

 
§ 4 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2000 in Kraft. 


